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Veranstaltungen zum 1. Mai 2025
Seckach
Samstag, 26.04.2025
ab 16.00 Uhr Maibaumfest
Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr, Abt. Seckach
Veranstaltungsort: Rathausvorplatz

Großeicholzheim
Samstag, 26.04.2025
ab 18.00 Uhr Maibaumstellen mit anschließendem Beisammensein
Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr, Abt. Großeicholzheim
Veranstaltungsort: vor dem Wasserschluss/ im Schlosshof

Zimmern
Mittwoch, 30.04.2025
ab 18.00 Uhr Maibaumstellen
Donnerstag, 01.05.2025
ab 10.30 Uhr Frühshoppen mit anschließendem Mittagessen
Veranstalter: FC Zimmern
Veranstaltungsort: Dorfgemeinschaftshaus 
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Bürgermeisteramt Seckach am 2. Mai 2025 geschlossen!
Am Freitag, 2. Mai 2025 (Brückentag), ist das Rathaus Seckach ein-
schließlich Bürgerbüro ganztägig geschlossen. Wir bitten um Be-
achtung und Verständnis.

Katzenschutzverordnung – jetzt noch Freigängerkatzen kas-
trieren lassen!
Der Countdown läuft: bis spätestens 10.07.2025 müssen Freigän-
gerkatzen in Seckach kastriert, gekennzeichnet und registriert sein, 
denn dann tritt die vom Gemeinderat am 16.12.2024 beschlosse-
ne Katzenschutzverordnung in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt müssen 
Katzen kastriert, durch einen Mikrochip oder Tattoo gekennzeich-
net und bei Tasso oder FINDEFIX registriert sein.
KatzenhalterInnen haben in der genannten Übergangsfrist noch 
Zeit, dies bei ihren Katzen, die im Freigang unterwegs sind, nach-
zuholen. Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung werden aufgegrif-
fene Katzen auf eine Kennzeichnung hin untersucht und im Zwei-
felsfall auf Kosten der Halter zum Tierarzt zur Kastration gebracht. 
Freilebende Katzen, die keinem Halter zuzuordnen sind, können 
künftig rechtssicher u.a. vom Tierschutzverein Mosbach und Um-
gebung e.V. aufgegriffen und entsprechend behandelt werden.
Anlass und Ziel der Verordnung ist die Eindämmung der stetig stei-
genden Population an freilebenden Katzen. Diese „Streuner“ sind 
oftmals krank, schlecht ernährt und somit geschwächt, haben Para-
siten, Verletzungen und Infektionskrankheiten wie Katzenseuche, 
FIV und Leukose. Das vom Tierschutzverein Mosbach betriebene 
Tierheim in Dallau hat zudem kaum noch ausreichende Kapazitä-
ten, um die Massen an Katzen aufzunehmen, zumal die Vermitt-
lungszahlen aufgrund des großen privaten Angebots an Babykat-
zen nicht Schritt halten können. Im Schnitt wird eine Katze zwei 
Mal im Jahr trächtig mit etwa fünf Jungen, die nach einem halben 
Jahr geschlechtsreif werden und sich dann ebenfalls weiter vermeh-
ren. Dieses Tierleid und die unkontrollierte Vermehrung verschär-
fen sich durch unkastrierte Freigängerkatzen, also Katzen, die einen 
Halter und ein Zuhause haben. Mithilfe der Katzenschutzverord-
nung soll mittelfristig die Überpopulation verringert, die Situation 

bei der Fundtierunterbringung entspannt und letztendlich Kosten 
reduziert werden.
Die Katzenschutzverordnung mit Kastrationspflicht kann auf der 
Homepage der Gemeinde Seckach nachgelesen werden: https://
www.seckach.de/fileadmin/Dateien/Dateien/NEU_Dateien/Orts-
recht/Katzenschutzverordnung_2024_12_20.pdf
Hintergrund:
Die Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis haben in ihrer Eigen-
schaft als Fundbehörde mit dem Tierschutzverein Mosbach und 
Umgebung e.V. einen Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren 
abgeschlossen. Das vom Verein betriebene Tierheim in Dallau hat 
räumlich jedoch nur gewisse Kapazitäten, die in den letzten Jahren 
immer wieder überreizt wurden. Gleichzeitig ist die Zahl der Ver-
mittlungen in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegan-
gen, so dass viele Katzen lange einen Platz im Tierheim besetzen. Ei-
ner der Gründe hierfür ist, dass oftmals Babykatzen aus Privathand 
einfach und günstig zu bekommen sind. Während das Tierheim sei-
ne Tiere kastriert, kennzeichnet, impft und bei der Vermittlung ein 
Auge auf das künftige Zuhause hat, sind die Hürden bei der privaten 
Abgabe gering. Weitere Informationen auf www.tierheim-dallau.de.

Appell an alle Hundebesitzer
Bei der Gemeindeverwaltung gingen in den letzten Tagen wieder 
vermehrt Beschwerden ein über die Verschmutzung von privaten 
Hauseingängen und Gehwegen in Wohngebieten in Seckach durch 
Hundekot. Hundebesitzer sollten sich darüber im Klaren sein, dass 
die Tiere ihre „Notdurft“ weder auf privaten Grundstücken noch 
auf Gehwegen und Straßen verrichten dürfen. Auch landwirtschaft-
liche Flächen und Wiesen sind nicht der richtige Ort für die Hin-
terlassenschaften des Vierbeiners. Vielmehr sind alle Hundehalter 
zur Beseitigung des Kots ihrer Hunde verpflichtet und haben da-
für Sorge zu tragen, dass von ihrem Tier keine Belästigung ausgeht. 
Durch die Verunreinigung können Krankheiten übertragen wer-
den, so dass gesundheitliche Gefahren z.B. für spielende Kinder 
nicht auszuschließen sind. Deshalb plädieren wir hiermit erneut an 
alle „Herrchen und Frauchen“, Hundekot auf öffentlichen Plätzen 
und Wegen sowie von fremden Grundstücken unverzüglich zu be-
seitigen und mit nach Hause zu nehmen.

Veranstaltungen im Mai 2025
01. Maifest des FC Zimmern mit Boule-Saisoneröffnung
04. Konfirmation in Großeicholzheim
11. Konfirmation in Großeicholzheim
11. Erstkommunion in Großeicholzheim
15. Monatstreff ZEITBANKplus Seckach
16. Bürgeroffene Waldbegehung
17. Jahreshauptversammlung FG Seggemer Schlotfeger
18. Museumsöffnung Großeicholzheim und seine Geschichte (GusG)
18.  Jahreshauptversammlung Förderverein Kindergarten Großei-

cholzheim
23. Kino des Fördervereins Grundschule Großeicholzheim
25. Ökum. Gottesdienst am „Hohen Kreuz“
29. „Bayrischer Frühschoppen“ des SV Großeicholzheim
29. Grillfest des Sportschützenvereins „Hubertus“ Seckach

Abfallkalender für alle Ortsteile
Mai 2025
Restmüll:
Dienstag, 13.05.2025, Seckach und Zimmern
Donnerstag, 08.05. und Freitag, 30.05.2025, Großeicholzheim
Gelbe Tonne: 
Dienstag, 06.05. und 20.05.2025
Biotonne 
Dienstag, 13.05. und 27.05.2025
Altpapier: 
Freitag, 02.05. und 30.05.2025, Seckach und Zimmern
Samstag, 03.05.2025, Großeicholzheim
Alle Termine für das Jahr 2025 finden Sie auf Ihrem persönlichen 
Abfallkalender oder können Sie auf Ihr Objekt bezogen auf der 
Homepage der KWiN: https://www.kwin-online.de nachlesen, he-
runterladen und ausdrucken.

Herausgeber: Gemeinde Seckach
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Bürgermeister Thomas Ludwig oder Vertreter im Amt, 
Telefon (0 62 92) 92 01-0, Telefax (0 62 92) 92 01-22
Verantwortlich für den nicht amtlichen Teil: 
Melanie Henninger, Bürgermeisteramt, 74743 Seckach, 
Telefon (0 62 92) 92 01-0
E-Mail: mitteilungsblatt@seckach.de
Herstellung, Druck und Verlag: 
HennBauer Medien GmbH, Neugereut 2, 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
Anzeigen-E-Mail: anzeigen@henn-bauer.de
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Die Deutsche Bahn AG informiert:
Bauarbeiten mit Schienenersatzverkehr (SEV)
Im Mai werden in Seckach Weichen erneuert. Weitere Arbeiten fin-
den zwischen Heidelberg und Neckargemünd statt. Deshalb kommt 
es im Streckenabschnitt zwischen Mosbach und Osterburken vom 
11. – 19.05.2025 zu Teilausfällen der S-Bahnlinien 1 und 2 mit Er-
satzverkehr sowie teilweise geänderten Fahrzeiten. Der Anschluss 
des SEV in Mosbach erfolgt größtenteils von der/ auf die S-Bahn der 
Linie S2. Schülerbusse verkehren zeitlich versetzt im Abstand von 
drei Minuten. Es wird nachdrücklich darum gebeten, dass dieses 
Angebot im Sinne einer ausgeglichenen Besetzung der Busse auch 
tatsächlich angenommen wird. Detailangaben und die Aushänge zu 
den baubedingten Fahrplanänderungen sind im Bauinformations-
portal unter www.bahn.de/bauarbeiten abrufbar. Auf dieser Website 
können Sie auch kostenlos einen E-Mail-Newsletter für individuell 
gewählte Strecken abonnieren. Die aktuellen Verbindungen können 
von den Reisenden auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und 
bei www.bahn.de/Reiseauskunft abgerufen werden.
Kundenanfragen richten Sie bitte an den Kundendialog DB Regio 
Mitte in Mannheim, Tel: 0621/ 830-1200. Regionaler Kundenser-
vice: Mo-Do 7 – 18 Uhr, Fr bis 16 Uhr, außerhalb der Bürozeiten 
Weiterleitung zum überregionalen Kundenservice. Ein Kontaktfor-
mular steht im Internet unter https://www.bahn.de/kontakt/kun-
dendialog_regio bereit.

Freiwillige Feuerwehr Seckach, Abteilung Seckach
Bericht über die Jahreshauptversammlung
Die Berichte über die Aktivitäten der Feuerwehrabteilung Seckach 
im Berichtsjahr 2024 waren von großem Interesse, wie die Anwe-
senheit der zahlreich erschienenen Kameraden und Kameradinnen 
sowie der Ehrengäste Bürgermeister Thomas Ludwig und Kom-
mandant Roland Bangert zeigte. Der Begrüßung von Abteilungs-
kommandant Steffen Wallisch folgte das Verlesen des Protokolls der 
letzten Jahreshauptversammlung durch Schriftführerin Claudia Bu-
cher, bevor er wieder das Wort übernahm und an 24 Übungsabende 
und 23 Einsätze im letzten Jahr erinnerte. Erfreulich sei, dass die 
Übungsdienste gut angenommen wurden, wenn auch noch „Luft 
nach oben“ bestehe (neun Mitglieder hatten sich an keinem einzi-
gen Übungsabend beteiligt). Die Übungsabende seien wichtig zur 
Vertiefung des Umgangs und der Handhabung der Feuerwehrgerä-
te und Fahrzeuge. Die automatische Beherrschung der Handgriffe 
kann im Einsatzfall überlebenswichtig sein. Aus der Statistik wur-
de bekannt, dass drei Sitzungen des Abteilungsausschusses und fol-
gende Aus- und Weiterbildungen durchgeführt wurden: 21 Teilneh-
mer „Digitalfunk Theorie“, zehn an der praktischen Unterweisung 
Digitalfunk, vier Digitalfunk Multiplikatoren, Kristian Antunovic 
und Martin Schmitt an der Führungskräftefortbildung, Stefan Al-
ter an Grundlagen TH Verkehrsunfall PKW und Truppführerlehr-
gang, Jan Eppel am Truppmann 1 sowie Tim Köpfle, Tom Ühlein 
und Marc Wallisch an der Atemschutzausbildung. Das Leistungs-
abzeichen Bronze haben Tim Köpfle und Marc Wallisch absolviert.
Die Personalstärke der Abteilung Seckach bestand Ende 2024 aus 
insgesamt 58 Personen, davon 35 Mitglieder in der Einsatzabtei-
lung, 18 Angehörige in der Jugendwehr und fünf in der Alterswehr. 
Der Bericht über den aktuellen Ausbildungstand und über Neube-
schaffungen ergänzte die Ausführungen des Abteilungskomman-
danten ebenso wie die Aktivitäten zur Festigung der Kameradschaft. 
Dazu gehörten diverse Besuche von Feuerwehrfesten befreundeter 
Wehren, das Kameradschaftsfest, die Altpapiersammlungen, das 
Maibaumstellen sowie diverse Schutzdienste wie z.B. bei den Fast-
nachtsveranstaltungen. Stolz fasste der Abteilungskommandant ab-
schließend mit einem Dank an sein gesamtes Team zusammen, dass 
2024 von der Einsatzabteilung 1.930 Stunden ehrenamtlich geleis-
tet worden waren. Jugendsprecher Lukas Zimmermann resümier-
te in seinem Bericht, dass von den 16 Mitgliedern der Jugendwehr 
33 Dienstabende abgehalten wurden, in denen neben Feuerwehr-

technik in Theorie und Praxis auch Spiele, der Sport und die Erste 
Hilfe-Ausbildung nicht zu kurz kamen. An einem Abend war Po-
lizeihauptmeister Rico Steiner zu Gast, dem die Jugendlichen vie-
le Fragen stellen konnten. Zur kameradschaftlichen Stärkung des 
Nachwuchses hatte man am Kreisjugendzeltlager teilgenommen, 
die Berufsfeuerwehr Karlsruhe besucht, ein Zeltlager am Stein-
bruchsee genossen und bei der Altpapiersammlung geholfen.
Zu dem positiven Kassenbericht von Schatzmeister Arthur Palmer 
hatten die Kassenprüfer Timo Schmitt und Martin Aumüller kei-
nerlei Beanstandungen, sondern ausschließlich lobende Worte zu 
vermelden. Damit war die einstimmige Entlastung von Kasse und 
Feuerwehrführung auf Antrag von Bürgermeister Thomas Ludwig 
die logische Folge. Beide Kassenprüfer wurden auch für das Folge-
jahr bestellt. Als besonders erfreulichen Tagesordnungspunkt sah 
man die anschließenden Beförderungen von Jan Eppel zum Feuer-
wehrmann, Andreas Nitschmann zum Hauptfeuerwehrmann und 
Andreas Metz zum Oberlöschmeister durch Feuerwehrkomman-
dant Roland Bangert, bevor abschließend des offiziellen Teils die 
wertschätzenden Grußworte der Ehrengäste folgten. Das Gemein-
deoberhaupt dankte allen für die hohe ehrenamtliche Leistungsfä-
higkeit und lobte die engagierte Jugendarbeit. Hier hatte er mit der 
Nutzungsüberlassung des benachbarten DRK-Hauses für die Ju-
gendfeuerwehr ein besonderes Bonbon im Gepäck und er erinner-
te, dass das diesjährige Kreisjugendzeltlager in Zimmern stattfindet. 
Kommandant Bangert schloss sich den lobenden Ausführungen 
nahtlos an und sprach außerdem Neuerungen in der Atemschutz-
ausbildung, den anstehenden Feuerwehrbedarfsplan sowie die 
mögliche Teilnahme am Leistungsabzeichen an. Weiter informier-
te er, dass Ehrungen der Gesamtwehr beim würdigen Rahmen des 
40-jährigen Bestehens der Jugendwehr Zimmern am 01.06. durch-
geführt werden, die Umstellung auf Digitalfunk beendet sei. Seitens 
der Gesamtwehr schloss er sich dem Dank von Arthur Palmer als 
Vertreter der FG Seggemer Schlotfeger für die hervorragende Ko-
operation der Abteilungswehren und aller örtlichen Vereine an. 
Eine Terminübersicht von Abteilungskommandant Steffen Wallisch 
leitete zum gemütlichen Beisammensein über.

Freiwillige Feuerwehr Seckach, Abteilung Großeicholzheim
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
am 26. April veranstaltet die Feuerwehr Abt. Großeicholzheim das 
traditionelle Maibaumstellen.
Beginn ist um 18.00 Uhr vor dem Wasserschloss, die anschließende 
Feierlichkeit findet wieder im Schlosshof statt. Zur musikalischen 
Unterhaltung tragen der Männergesangsverein sowie die Großei-
cholzheimer Bläsergruppe bei.
Für Speis und Trank ist wie immer bestens gesorgt.
Auf Ihr Kommen freut sich die Freiwillige Feuerwehr Abt. Großei-
cholzheim
Mit freundlichen Grüßen, Mike Eberle, Schriftführer

http://www.bahn.de/bauarbeiten
http://www.bahn.de/Reiseauskunft
https://www.bahn.de/kontakt/kundendialog_regio
https://www.bahn.de/kontakt/kundendialog_regio
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Amtlicher Teil
Gemeindeverwaltungsverband „Seckachtal“
Einladung zur Verbandsversammlung
Am Dienstag, 29.04.2025, 19.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des 
Adelsheimer Rathauses (Marktstr. 7) eine öffentliche Sitzung des 
Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) „Seckachtal“ statt, zu der 
die Einwohnerinnen und Einwohner hiermit recht herzlich einge-
laden werden.
Tagesordnung:
1. Bekanntgaben
2.  Verabschiedung der ausscheidenden Vertreter der Verbandsver-

sammlung
3.  Begrüßung und Einführung der neugewählten Vertreter der Ver-

bandsversammlung
4. Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters
5.  7. Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

des GVV „Seckachtal“, in Kraft seit 07.07.2006 – Parallelverfah-
ren nach § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bebauungsplan 
„Sondergebiet Pflegeheim Rittersbrunnenstraße“ in Adelsheim, 
hier: Übernahme des Gebietes in die Fortschreibung

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2023
7.  Stellen eines Antrags auf Ausnahmegenehmigung nach § 61 Abs. 

4, Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) bezüglich der Aufgaben des 
Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen

8. Erlass einer Satzung zur Änderung der Verbandssatzung
9. Anträge, Anfragen und Anregungen
 Bernhardt, Verbandsvorsitzender
Die Sitzungsunterlagen können bis zum 29.04.2025 im Rathaus 
Adelsheim (2. Obergeschoss) und im Rathaus Seckach (Zimmer 
401) zu den bekannten Sprechzeiten sowie auf der Homepage der 
Stadt Adelsheim und der Gemeinde Seckach eingesehen werden.

Bekanntmachung über die Durchführung des Volksbegeh-
rens „XXL-Landtag verhindern!“ über das „Gesetz zur Ände-
rung des Landtagswahlgesetzes – Aufblähung des Landtags 
durch Reduktion der Wahlkreise und Direktmandate von 70 
auf 38 vermeiden“
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag 
verhindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlge-
setzes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise 
und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ durchgeführt, weil es 
von mindestens 10.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern 
zulässigerweise beantragt wurde. Der Gesetzentwurf, der Gegen-
stand des Volksbegehrens ist, wurde von den Initiatoren des Volks-
begehrens erstellt. Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im 
Rahmen der freien oder amtlichen Sammlung erfolgen.
1.  Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 

2025, beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb ei-
nes Zeitraums von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 
4. November 2025, in von den Vertrauensleuten des Volks-
begehrens oder deren Beauftragten ausgegebene Eintragungs-
blätter zur Unterstützung des Volksbegehrens einzutragen.  
Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberech-
tigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vor-
namen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) 
sowie den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies per-
sönlich und handschriftlich zu unterschreiben. Durch An-
kreuzen muss bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung 
des Eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf 
der Gesetzesvorlage und deren Begründung einzusehen.   
Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig er-
kennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, 
oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind oder 
das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das Eintra-
gungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungsrechts spä-
testens bis Dienstag, dem 4. November 2025 der Gemeinde ein-
zureichen, in der die unterzeichnende Person ihre Wohnung hat 
(bei mehreren die Hauptwohnung) oder der gewöhnliche Aufent-
halt besteht.

2.  Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindeverwal-
tungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintragungslis-
ten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. Die amtliche 
Sammlung dauert drei Monate von Montag, dem 5. Mai 2025, 
und endet am Montag, dem 4. August 2025.
Die Eintragungsliste für die Gemeinde Seckach wird in der Zeit 
vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025 im Rathaus, Bürgerbüro, 
Bahnhofstr. 30, 74743 zu folgenden Öffnungszeiten Montag – 
Freitag von 8.00 – 12.30 Uhr und Montag- und Mittwochnach-
mittag zusätzlich von 16.00– 18.00 Uhr für Eintragungswillige zur 
Eintragung bereitgehalten. Der Zugang ist barrierefrei/ rollstuhl-
geeignet möglich.
Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung ihr 
Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie ihre 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung ha-
ben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in der 
Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. Eine 
Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintragungsliste 
kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der dort vor-
handenen melderechtlichen Angaben feststellt, dass die Person 
eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die den Gemeinde-
bediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf Verlangen aus-
zuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur Eintragung ihren 
Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

3.  Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Eintra-
gungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung im Land 
Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies sind 
alle Personen, die am Tag der Eintragung
- mindestens 16 Jahre alt sind,
- die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
-  seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre Woh-

nung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) haben 
oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

-  nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht aus-
geschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge Richter-
spruchs verloren haben.

4.  Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur ein-
mal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift leisten.

5.  Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungs-
liste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet werden. 
Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unter-
stützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklä-
ren. Dies ersetzt die Unterschrift. 

6.  Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzentwurf 
mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten der An-
tragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der Eintra-
gungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei der Ge-
meinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:
„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzent-
wurf seine Zustimmung zu erteilen:
Gesetzentwurf zum Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern!“
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblähung 
des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und Direktmanda-
te von 70 auf 38 vermeiden

A. Zielsetzung
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der Landtags-
größe ein, um die Kosten des Landesparlaments für die Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. Indem die Anzahl 
der Wahlkreise und damit gleichzeitig die Anzahl der Direktman-
date erheblich verringert wird, wird die Möglichkeit reduziert, dass 
eine Partei Überhangmandate erringt, die dann zu Ausgleichsman-
daten für die anderen Parteien führen, denen der Einzug in den 
Landtag gelingt. Damit wird eine Aufblähung des Landtags in ho-
hem Maße unwahrscheinlich und der Landtag verbleibt mit allen-
falls geringfügigen Abweichungen bei seiner Sollgröße von 120 Ab-
geordneten.
B. Wesentlicher Inhalt
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt der 
bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden-Würt-
temberg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergischen 
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Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen Bundestag für die Wahl 
zum Landtag von Baden-Württemberg verwendet. Statt bisher 70 
Direktmandate werden so nur noch 38 Direktmandate vergeben, 
82 Mandate werden über die von den Parteien zu bestimmenden 
Landeslisten nach der Maßgabe des Zweitstimmenergebnisses ver-
teilt. Das führt im Vergleich zum Ist-Zustand zu einer erheblichen 
Reduzierung des Risikos, dass eine Partei wesentlich mehr Direkt-
mandate erringen kann, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis 
zustünden und somit diese Überhangmandate bei allen weiteren 
Parteien, denen der Einzug in den Landtag von Baden-Württem-
berg gelingt, mit Ausgleichsmandaten ausgeglichen werden müssen, 
um den Wählerwillen nach dem Zweitstimmenergebnis in der Sitz-
verteilung im Landtag von Baden-Württemberg adäquat zu reprä-
sentieren.
C. Alternativen
Beibehaltung der jetzigen Regelung.
D. Kosten für die öffentlichen Haushalte
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen auf eine 
Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der potenziellen Einsparung 
kann nicht bestimmt werden, da niemand das Wahlverhalten der 
Bürgerschaft in der Zukunft kennt. Neben den Kosten für die admi-
nistrative Umsetzung der Gesetzesänderung entstehen keine weiteren 
über das Maß des Jetzt-Zustands hinausgehenden Kosten.
E . Kosten für Private
Keine.
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzentwurf 
seine Zustimmung zu erteilen:
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1
Änderung des Landtagswahlgesetzes
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 237) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt. 
2.  In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ er-

setzt. 
3.  Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Anlage (Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)
Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum Landtag
von Baden-Württemberg
Nr. Name Gebiet
1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart

die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedelfingen, Möhrin-
gen, Plieningen, Sillenbuch, Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, 
Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Mühl-
hausen, Münster, Obertürkheim, Stammheim, Stuttgart-Ost, 
Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, De-
ckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, Gäufelden, Grafenau, 
Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, Le-
onberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Ru-
tesheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der Stadt, Weil im 
Schönbuch

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizis-
au, Denkendorf, Esslingen am Neckar, Hochdorf, Köngen, 
Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, Plo-
chingen, Reichenbach an der Fils, Wendlingen am Neckar, 
Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch

  Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, 
Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen unter Teck, Erken-
brechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, 
Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-
Echterdingen, Lenningen, Neckartailfingen, Neckartenz-
lingen, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Ober-

boihingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensingen, 
Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen
7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis

die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach, Ker-
nen im Remstal, Korb, Leutenbach, Plüderhausen, Remshal-
den, Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, Waib-
lingen, Weinstadt, Welzheim, Winnenden, Winterbach

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen
 die Gemeinde Weissach
  Vom Landkreis Ludwigsburg

die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, 
Hemmingen, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Lud-
wigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, Rem-
seck am Neckar, Schwieberdingen, Sersheim, Vaihingen an 
der Enz

9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, 
Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Leingarten, Ne-
ckarwestheim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, Untergrup-
penbach, Zaberfeld

  Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen am Neckar, Besig-
heim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Erdmannhausen, 
Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, 
Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Ne-
ckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr, 
Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der 
Murr, Tamm, Walheim

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
  Vom Landkreis Heilbronn

die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad 
Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Gem-
mingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, 
Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, 
Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, Neckarsulm, 
Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, Of-
fenau, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, 
Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

11 Schwäbisch Hall – Hohenlohe Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang – Schwäbisch Gmünd Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Böbingen an der 
Rems, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, 
Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlan-
gen, Obergröningen, Ruppertshofen, Schechingen, Schwä-
bisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten

  Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auen-
wald, Backnang, Burgstetten, Großerlach, Kirchberg an der 
Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der 
Murr, Weissach im Tal

13 Aalen – Heidenheim Landkreis Heidenheim
  Vom Ostalbkreis

die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, Bopfingen, El-
lenberg, Ellwangen (Jagst), Essingen, Hüttlingen, Jagstzell, 
Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Ober-
kochen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, 
Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-Stadt Stadtkreis Karlsruhe
15 Karlsruhe-Land Vom Landkreis Karlsruhe

die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leopolds-
hafen, Ettlingen, Gondelsheim, Graben-Neudorf, Karlsbad, 
Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, 
Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee, 
Sulzfeld, Waldbronn, Walzbachtal, Weingarten (Baden), Zai-
senhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
 Vom Rhein-Neckar-Kreis
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die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppel-
heim, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg an der Bergstraße, 
Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim
19 Odenwald – Tauber Main-Tauber-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis
20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis

die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Dielheim, Eber-
bach, Epfenbach, Eschelbronn, Gaiberg, Heddesbach, Heilig-
kreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, 
Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, Ne-
ckargemünd, Neidenstein, Nußloch, Rauenberg, Reicharts-
hausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, 
Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, 
Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzenhausen

21 Bruchsal – Schwetzingen Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrü-
cken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, Oberhausen-Rheinhau-
sen, Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel

  Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neu-
lußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
 Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Breisach am 
Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstetten am Kaiserstuhl, 
Gottenheim, Horben, Ihringen, March, Merdingen, Merz-
hausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Umkirch, Vogts-
burg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach – Müllheim Landkreis Lörrach
  Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, Ball-
rechten-Dottingen, Buggingen, Eschbach, Hartheim am 
Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, 
Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, Sulzburg

26 Emmendingen – Lahr Landkreis Emmendingen
  Vom Ortenaukreis

die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Friesenheim, Has-
lach im Kinzigtal, Hofstetten, Kappel-Grafenhausen, Kip-
penheim, Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, Müh-
lenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, Schwanau, Seelbach, 
Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Gries-
bach, Berghaupten, Biberach, Durbach, Gengenbach, Hoh-
berg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, Nord-
rach, Oberharmersbach, Oberkirch, Offenburg, Ohlsbach, 
Oppenau, Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, 
Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Seebach, 
Willstätt, Zell am Harmersbach

28 Rottweil – Tuttlingen Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen

29 Schwarzwald-Baar Schwarzwald-Baar-Kreis
 Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), Hausach, Horn-
berg, Oberwolfach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz
31 Waldshut Landkreis Waldshut
  Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hoch-
schwarzwald), Feldberg (Schwarzwald), Friedenweiler, Glot-
tertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzar-
ten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. Peter, 
Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen
33 Tübingen Landkreis Tübingen
  Vom Zollernalbkreis

die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grosselfingen, He-
chingen, Jungingen, Rangendingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
 Alb-Donau-Kreis
35 Biberach Landkreis Biberach
  Vom Landkreis Ravensburg
 die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad Wurzach, Kißlegg
36 Bodensee Bodenseekreis
  Vom Landkreis Sigmaringen
  die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Illmensee, Pfullen-

dorf, Wald
37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg

die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, Argenbühl, 
Aulendorf, Bad Waldsee, Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreu-
te, Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eich-
stegen, Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, Guggenhau-
sen, Horgenzell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, 
Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Un-
terwaldhausen, Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, Wein-
garten, Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende

38 Zollernalb – Sigmaringen Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, Gammertin-
gen, Herbertingen, Hettingen, Hohentengen, Inzigkofen, 
Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, 
Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, Sig-
maringendorf, Stetten am kalten Markt, Veringenstadt

  Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, Dor-
mettingen, Dotternhausen, Geislingen, Haigerloch, Hausen 
am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, 
Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Weilen unter den Rinnen, 
Winterlingen, Zimmern unter der Burg

Artikel 2
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung:
A. Allgemeiner Teil
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor für die 
Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. Sie fungiert 
daher gleichsam als natürliche Bremse für die Anzahl der auszuglei-
chenden Überhangmandate. Die Anzahl der direkt zu wählenden 
Abgeordneten kann durch den zusätzlich hinzugekommenen Fak-
tor des Stimmensplittings durch die Einführung der Zweitstimme 
bei der Wahlrechtsreform vom 6. April 2022 zu einer erheblichen 
Aufblähung des Parlaments führen. Eine Reduktion der Anzahl der 
Wahlkreise für die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
minimiert diese Gefahr in erheblichem Maße und stellt gleichzeitig 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch die unveränderte und be-
währte Bewahrung der Sollgröße von 120 Abgeordneten sicher. Die 
Reduktion des Risikos einer Aufblähung gewährleistet damit, die 
entstehenden Kosten für die öffentlichen Haushalte in einem Rah-
men zu halten, der nicht unkalkulierbar durch das Wahlverhalten 
der Bevölkerung nach oben getrieben werden kann. Zudem würde 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments unter einer zu hohen Anzahl an 
Abgeordneten vielfältig leiden, beispielhaft sei der hohe Aufwand 
für zusätzlich benötigte oder umzustrukturierende Räumlichkeiten 
– etwa des Plenarsaals – sowie die Erstausstattung zusätzlicher Man-
datsträger mit den für die Mandatsarbeit notwendigen Arbeitsmit-
teln erwähnt. Die Reduktion der Anzahl der Wahlkreise und damit 
der erringbaren Direktmandate wirkt dem mit der bereits erfolg-
ten Umstellung auf ein Zweistimmenwahlrecht hinzugekommenen 
Faktor des Stimmensplittings als potenziellem Treiber der Parla-
mentsgröße entgegen, entlastet die öffentlichen Haushalte und stellt 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicher.
Die Sollgröße des Landtags von Baden-Württemberg bleibt durch 
den Gesetzentwurf unberührt weiterhin bei 120 Abgeordneten, 
kann diese aber nicht mehr in erheblichem Maße übersteigen.
B. Einzelbegründung
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes
Zu Nummer 1
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Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann po-
sitiv mit der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr viele 
Direktmandate erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstimmenergeb-
nis erreicht, das zu weniger Mandaten führen würde als die An-
zahl der gewonnenen Direktmandate. Die Differenz zwischen der 
dem Zweitstimmenergebnis entsprechenden Anzahl an errunge-
nen Mandaten und der über diese Zahl hinausgehenden, direkt von 
dieser Partei gewonnenen Mandate nennt man Überhangmanda-
te. Diese müssen mit sogenannten Ausgleichsmandaten so lange 
bei den anderen Parteien, die den Einzug in den Landtag geschafft 
haben, aufgefüllt werden, bis die Mandatsverteilung dem Zweit-
stimmenergebnis entspricht. Wird die Anzahl an Direktmandaten 
verringert, führt das automatisch auch zu einer Verringerung des 
Risikos einer Vergrößerung des Parlaments. Dies ist das Ziel des Ge-
setzentwurfs.
Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl zugrunde, die in einem 
Zweistimmenwahlrecht in Baden-Württemberg durchgeführt wur-
de – die Bundestagswahl am 26. September 2021 – und errechnet 
die Größe des Landtags anhand des Wahlverhaltens der Bevölke-
rung bei dieser Wahl und der Direktmandatsanzahl 70, ergibt sich 
daraus eine Parlamentsgröße von ca. 214 Abgeordneten bei einer 
Sollgröße des Landtags von 120. Legt man die Direktmandatsanzahl 
38 zugrunde, ergibt sich aus dem Wahlverhalten der Bevölkerung 
am 26. September 2021 eine Parlamentsgröße von ca. 120, was der 
Sollgröße entspricht. Die Änderung der Anzahl der Direktmanda-
te auf 38 wird dadurch erreicht, dass der Zuschnitt der Wahlkrei-
se durch die Übernahme der Struktur der 38 baden-württember-
gischen Bundestagswahlkreise vorgenommen wird, für die je ein 
Bewerber direkt in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt 
wird. Nummer 1 regelt dabei die Anzahl der direkt zu wählenden 
Abgeordneten, Nummer 2 die Anzahl der Wahlkreise.
Zu Nummer 2
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsaufblähung 
benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, da für die Re-
duktion der zu vergebenden Direktmandate auch die Reduktion der 
Wahlkreise vorgenommen werden muss, um pro Wahlkreis ein Di-
rektmandat zu gewährleisten. Die beiden zur Änderung des Land-
tagswahlrechts hin zu einem Zweistimmenwahlrecht vom Landtag 
von Baden-Württemberg angehörten Sachverständigen haben die 
Reduktion der Wahlkreismandate empfohlen. Prof. Dr. Joachim 
Behnke konstatiert: „Ideal wäre eine Größe von ca. 40 Wahlkreis-
mandaten.“ 
Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung.
Zu Nummer 3
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizierte 
Entscheidungsfindung innerhalb der politischen Landschaft, wie 
ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, nicht notwen-
dig wird, indem bereits bestehende Wahlkreise verwendet werden, 
wenngleich für eine andere Wahl.
Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und die Übernahme der Zu-
schnitte der Bundestagswahlkreise führt mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Zuschnitte bereits den Erforder-
nissen des Wahlrechts genügen, was die Höchstabweichungen in der 
Anzahl der Wahlberechtigten betrifft.
Zu Artikel 2 - Inkrafttreten
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmenwahl-
recht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise auch bereits 
zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies müssen sich die Par-
teien für die Aufstellungen ihrer Kandidaten und Landeslisten vor-
bereiten können. Das Inkrafttreten sollte deshalb rasch erfolgen.“

Schulnachrichten
Musikschule Bauland

Einladung zum Liederabend
Der Förderverein der Musikschule Bauland veranstaltet am Sams-
tag, 26. April 2025, um 18.30 Uhr einen Liederabend im großen Saal 
der Alten Schule Osterburken mit der Sopranistin Claire Winkelhö-
fer und Lucas Gottfried am Klavier. Das Programm enthält neben 
bekannten Liedern von Hugo Wolf und Richard Strauss auch Werke 

von Lucas Gottfried selbst, darunter zwei Uraufführungen, sowie ein 
Lied, mit dem der junge Komponist den ersten Preis des Richard-
Strauss-Wettbewerbs 2024 gewann, bei welchem er eine Skizze von 
Richard Strauss vervollständigen sollte. Neben seiner Tätigkeit als 
Komponist studiert er Musiktheorie an der Universität Mozarte-
um Salzburg und hat bereits einen abgeschlossenen Bachelor des 
Studiengangs Instrumentalpädagogik mit Klavier als Hauptfach an 
der Musikhochschule Köln. Claire Winkelhöfer wuchs in Osterbur-
ken auf und erhielt bereits in jungen Jahren Unterricht an der Mu-
sikschule Bauland. Seit 2021studiert sie Gesang an der Universität 
Mozarteum Salzburg, wo sie im Juni dieses Jahres ihren Bachelor 
abschließen wird. Sie ist mehrfache Preisträgerin des Wettbewerbs 
„Jugend Musiziert“ und wurde bei der Lotte-Lehmann-Woche Per-
leberg mit Förderpreisen für ihre gesanglichen und darstellerischen 
Leistungen ausgezeichnet. Auch auf der Opernbühne war sie bereits 
zu erleben, u.a. als Barbarina in Mozarts „Le Nozze di Figaro“ in 
einer Produktion des Mozarteums und bei dem Lehár-Festival Bad 
Ischl als Mizzi in Franz Lehárs „Der Sterngucker“, wobei diese Pro-
duktion vom BR-Klassik mit einem Operettenfrosch ausgezeichnet 
wurde. Alle Musikfreunde sind herzlich eingeladen! Der Eintritt ist 
frei! Der Förderverein der Musikschule Bauland übernimmt die Be-
wirtung in der Pause.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Do., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 10.00–20.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera-
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri-
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten, Hausnotruf u.
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
Ab sofort erhalten Patient*innen unter der Tel.-Nr.: 0761/120 120 
00 die Information, welche Zahnarztpraxen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung zum Zeitpunkt ihres Anrufes Notdienst haben.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 26.04.2025: 

Marien-Apotheke Walldürn Tel.: 06282 - 92170 
Adolf-Kolping-Str. 16 74731 Walldürn

–  Sonntag, 27.04.2025: 
Rosen-Apotheke Neckarelz Tel.: 06261 – 6 23 43 
Bahnhofstr. 1 A 74821 Mosbach

–  Montag, 28.04.2025: 
Sanus Apotheke Tel.: 06281 - 5 54 04 00  
Daimlerstr. 1 74722 Buchen

–  Dienstag, 29.04.2025: 
Apotheke am Musterplatz Tel. 06281 45 48 
Wilhelmstr. 25 74722 Buchen, Odenwald
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–  Mittwoch, 30.04.2025: 
Die Odenwald Apotheke Buchen Tel.: 06281 - 5 26 00  
Hofstr. 10 74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 01.05.2025: 
Apotheke Oberschefflenz Tel.: 06293 - 2 87  
Hauptstr. 98 74850 Schefflenz (Oberschefflenz) 

–  Freitag, 02.05.2025: 
Kastell-Apotheke Osterburken Tel.: 06291 - 6 80 07  
Prof.-Schumacher-Str. 2/8 74706 Osterburken 

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 08.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 08.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.
de. Dort werden fünf Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben an-
gezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weitere 
Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die diensthabenden 
Apotheken können auch unter folgender Nummer 0800 00 22 8 33 
kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem Handy ohne Vor-
wahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag + Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW
Störungsdienst 0800 362 9477

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit – gebührenfrei

Telefonhotline der Ehrenamtsdienste „Fahrdienst“ 
„Bus&Bahn“ und „Ämterhilfe“: 06292/288015

erreichbar Montag – Freitag von 9–12 Uhr

Der Schornsteinfeger informiert
Die Schornsteinreinigung in Seckach wird ab Montag, 28.04.2025 
durchgeführt. Bei Notwendigkeit werden die Schornsteine ausge-
brannt. Im Verhinderungsfall achten Sie bitte auf die Anmeldezettel 
und vereinbaren einen Ersatztermin.
Schornsteinfegerbetrieb Bernd Schweer, Eicholzheimer Str. 22, 
74743 Seckach, Tel. 06292/ 9277202, E-Mail info@schweer-schorn-
steinfeger.de

Ausführung der Asphaltarbeiten in den Ortsdurchfahrten 
von Großeicholzheim
Einladung zur Bürgerinformationsveranstaltung am Montag, 
28.04.2025, um 19.00 Uhr in der Schloßgartenhalle
Das Land Baden-Württemberg hält sein Versprechen ein, die Er-
neuerung der Asphaltdecken der beiden Landstraßen L 583 und L 
520 noch vor dem Jubiläumswochenende „1.250 Jahre Großeicholz-
heim“ durchzuführen. Die Fa. Leonhard Weiss GmbH, Standort Bad 
Mergentheim, möchte diese Arbeiten im Zeitraum vom 05.05.2025 
bis 26.06.2025 ausführen. Da die Arbeiten zum Großteil nur unter 
Vollsperrung der genannten Straßen ausgeführt werden können, 
wird es zu erheblichen Einschränkungen des Verkehrs kommen. 
Damit Sie als Bürger hierüber aus erster Hand informiert werden, 
laden wir Sie zur o.g. Informationsveranstaltung ein. An diesem 
Abend wird der Bauzeitenplan vorgestellt und die betroffenen An-
wohner können die Ansprechpartner für die Baustelle kennenler-
nen. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und freuen uns, dass mit 
den Asphaltarbeiten eine fast dreijährige Baustelle schon in Bälde 
abgeschlossen sein wird.

Sperrung der Schlossgartenhalle
Die Schlossgartenhalle ist am 28.04.2025 wegen einer Veranstaltung 
für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, Gruppen und Or-
ganisationen gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

Sperrung des Dorfgemeinschaftshauses
Das Dorfgemeinschaftshaus ist vom 30.04. – 04.05.2025 wegen ei-
ner Veranstaltung für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, 
Gruppen und Organisationen gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

Müllsammelaktion 2025 im Ortsteil Zimmern
Am Samstag, 05.04.2025, fand in Zimmern eine beeindruckende 
Müllsammelaktion statt, die von der Jugendfeuerwehr organisiert 
und begleitet wurde. Gemeinsam mit zahlreichen Bürgerinnen und 
Bürgern des Ortes machten sich die engagierten Kinder, Jugendli-
chen und Erwachsenen daran, die Umgebung von Müll zu befreien 
und ein Zeichen für Umweltschutz und Gemeinschaftssinn zu set-
zen. Um 9.30 Uhr trafen sich die Teilnehmer am Feuerwehrhaus, 
ausgestattet mit Handschuhen, Müllsäcken, Eimern und guter Lau-
ne. Die Aktion begann mit einer kurzen Einweisung durch Ortsvor-
steher und Abteilungskommandanten Siegfried Barth, der die ver-
schiedenen Sammelgebiete vorstellte. Die Freiwilligen teilten sich in 
Gruppen auf und machten sich auf den Weg, um die Bereiche rund 
um den Weg Richtung Sportplatz, den Vogelherd, das Fuchsenloch 
und rund um die alte Eiche zu reinigen.
Die Ergebnisse der Sammelaktion waren beeindruckend und be-
ängstigend zugleich und zeigt wieder einmal, was doch alles ein-
fach in Hecken entsorgt werden kann. Unter den gesammelten Ab-
fällen fanden sich nicht nur zahlreiche leere Bierflaschen, sondern 
auch Autoreifen, zerbrochenes Geschirr, alte Eimer, kaputte Planen 
und Holzabdeckplatten. Die Teilnehmer waren sichtlich erstaunt 
über die Menge an Müll, die sich in der Natur angesammelt hatte. 
Besonders hervorzuheben ist der unermüdliche Einsatz der vielen 
Kinder, die mit viel Enthusiasmus und Teamgeist bei der Sache wa-
ren. Ihr Engagement und ihre Freude am Sammeln waren anste-
ckend und motivierten auch die Erwachsenen, ihr Bestes zu geben. 
„Es ist großartig zu sehen, wie viele Kinder und Jugendliche sich für 
unsere Umwelt einsetzen“, sagte der Ortsvorsteher und Abteilungs-
kommandant, der die Aktion ebenfalls unterstützte. „Ein herzliches 
Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben!“
Die Müllsammelaktion war nicht nur eine Gelegenheit, die Natur 
zu reinigen, sondern auch ein wunderbares Beispiel für das Ge-
meinschaftsgefühl in Zimmern. Die Teilnehmer kamen ins Ge-
spräch, tauschten sich aus und stärkten so den Zusammenhalt im 
Ort. Am Ende des Tages waren nicht nur die gesammelten Müll-
säcke ein sichtbares Zeichen des Erfolgs, sondern auch die strah-
lenden Gesichter der Teilnehmer. Die Jugendfeuerwehr Zimmern 
plant die Müllsammelaktion auch wieder für das nächste Jahr, um 
das Bewusstsein für Umweltschutz zu fördern und die Gemein-
schaft weiter zu stärken. Insgesamt war die Müllsammelaktion ein 
voller Erfolg und ein wichtiger Schritt in Richtung einer sauberen 
und lebenswerten Umgebung für alle Bürgerinnen und Bürger von 
Zimmern. Vielen Dank an alle für die tatkräftige Unterstützung.
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Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Fr, 25.04.2025 FREITAG DER OSTEROKTAV 
18:00 Seckach Rosenkranz
18:30 Seckach Eucharistiefeier
Sa, 26.04.2025 SAMSTAG DER OSTEROKTAV 
14:00 Zimmern Tauffeier 
So, 27.04.2025  WEISSER SONNTAG ZWEITER SONNTAG DER 

OSTERZEIT 
09:00 Großeicholzheim Eucharistiefeier
09:30 Zimmern Wort-Gottes-Feier
10:30 Seckach Feierlicher Erstkommuniongottesdienst
17:30  Seckach Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo, 28.04.2025 Montag der zweiten Osterwoche
18:00 Seckach Rosenkranz
18:30 Seckach Wort-Gottes-Feier mit Anbetung
Di, 29.04.2025  Heilige Katharina von Siena, Ordensfrau, Kir-

chenlehrerin, Schutzpatronin Europas
18:00 Zimmern Rosenkranz
18:30 Zimmern Eucharistiefeier
Do, 01.05.2025  Donnerstag der zweiten Osterwoche oder Heili-

ger Josef, der Arbeiter
18:00 Großeicholzheim  Rosenkranz
18:30 Großeicholzheim   Eucharistiefeier mit Eröffnung der 

Maiandacht, mit Kollekte für den Mai-
altar

Gemeinsamens
Neue Öffnungszeiten in den Pfarrbüros:
  Adelsheim Seckach Osterburken
Montag - 15:00 - 17:30 10:00 - 12:00
Dienstag 9:00 - 11:00 - 16:00 - 18:00
Mittwoch - 9:00 - 10:00 -
Donnerstag 9:00 - 11:00 - 10:00 - 12:00
Freitag - - 10:00 - 12:00

Erstkommunion 2025
Die Proben in Seckach sind am Freitag, 25. April, um 10.00 Uhr 
und am Samstag, 26. April, um 11.00 Uhr. Die 2. Probe ist jeweils 
mit Kerze und Elternteil. Der Dankesgottesdienst in Seckach ist am 
Freitag, 9. Mai, um 18.30 Uhr.

Herzliche Einladung zu den Maiandachten
Im Marienmonat Mai laden wir alle herzlich ein, die Maiandach-
ten in unseren Gemeinden zu besuchen. In dieser herausfordern-
den Zeit und angesichts der vielen Krisen in der Welt wollen wir 
gemeinsam Maria um ihre Hilfe, ihren Schutz und ihre Fürsprache 
bitten. Möge Sie uns auf unserem Weg begleiten und stärken.

Anmeldung zum Ministrantenausflug 2025
Die Ministrantinnen und Ministranten haben über ihre Obermi-
nis die Einladung zum diesjährigen Ministrantenausflug erhalten. 
Am 20. September geht es in den Erlebnispark Tripsdrill. Anmel-
deschluss ist der 11. Mai. Bei Fragen steht Pastoralreferent Daniel 
Wenzel (daniel.wenzel@se-aos.de) gerne zur Verfügung.

Seckach, St. Sebastian
Gemeindeteam Seckach
Bericht über die Gemeindeversammlung
„Vertrau den neuen Wegen“ war das Motto der Gemeindeversamm-
lung, zu der das Gemeindeteam „St. Sebastian Seckach“ zusammen 
mit einem Wortgottesdienst zur Wertschätzung aller kirchlichen 
„Teamplayer“ eingeladen hatte. Dementsprechend hatte das inno-
vative Team im Altarraum einen Weg aufgebaut, der sich nach und 
nach mit den lebendigen Bausteinen der Seelsorgeeinheit Adels-
heim-Osterburken-Seckach füllte. Und vertrauensvoll hofft dieses 

Team mit den Sprechern Alexander Biermayer und Barbara Schmitt 
sowie Kerstin Frank, Simone Friedle, Ursula Malcher, Angela Phil-
ipp, Claudia Wachter und Mesnerin Mechthild Schindler, dass man 
entsprechend Zuwachs erhält für die neue Pfarrei Bauland-Oden-
wald in der laufenden Kirchenentwicklung 2030. Doch zunächst 
dankte das Team in der leider nur mäßig gut besuchten Kirche St. 
Sebastian den vielen Mitwirkenden im Kirchenjahr und benannte 
als lebendige Steine mit einem „Vergelt’s Gott“ dankbar die Frei-
willige Feuerwehr Seckach, den Musikverein Seckach, den Kinder-
garten St. Franziskus mit seinem Förderverein, das Kindergottes-
dienst-Vorbereitungsteam, die Frauen der kfd und des Singkreises, 
das Büchereiteam, die Sternsinger mit Betreuern, die Erstkommu-
nionkinder mit ihren Eltern, die Ministranten, Mesnerin Mechthild 
Schindler, die Wortgottesdienstleiter, Lektoren und Kommunion-
helfer, den Männerbibelkreis, die Vorbeterinnen und Livestream-
Manager Stephan Kraus sowie neben Hausmeister, Besuchsdienst 
und Pfarrgemeinderat viele weitere Helfer, die sich bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der verschiedenen Feste und Arbeiten 
einbringen.

Krönung dieses wertschätzenden und kurzweiligen Wortgottes-
dienstes unter musikalischer Begleitung des Singkreises war die 
Würdigung von Pfarrsekretärin Gabriele Haas, die seit 40 Jahren als 
verlässliche und freundliche Ansprechpartnerin und Organisatorin 
des Seckacher Pfarrbüros gilt, mit Urkunde und Blumenpräsent, be-
vor Barbara Schmitt als Einstieg in die Gemeindeversammlung zu-
nächst die bürokratischen Hürden erläuterte, die den schon lange 
geplanten Anbau des Gemeindesaals verzögern, der nun hoffentlich 
noch in diesem Jahr beginnen soll. Weniger positiv stimmten die 
anschließenden Erläuterungen von Dr. Rainer Gehrig als Leiter der 
Diözesanstelle Odenwald-Tauber zur Kirchenentwicklung 2030, ob-
wohl er sich die größte Mühe gab, diese in ein positives Licht zu 
rücken. Sein Appell lautet: „Es braucht Mut, zu experimentieren, 
gemeinsam neue Wege zu suchen, die allen gerecht werden“. Man 
sei in der gesamten Erzdiözese schon einige Jahre unterwegs mit 
dem Thema: „Wie können wir heute unseren katholischen Glau-
ben leben?“. Eine gute Antwort soll bis 2030 gefunden sein. Denn 
die Kirche sei ebenso von Veränderungen betroffen wie das Leben 
jedes Einzelnen und man lerne immer, irgendwie damit umzuge-
hen. Gehrig nannte das „kreative Konfrontation“. Doch im Zeitalter 
des Internets werden die Entfernungen innerhalb der neuen Pfarrei 
Bauland-Odenwald kein Problem mehr sein. Dennoch stellt sich die 
Frage „Was muss die Kirche tun, damit sie bei den Menschen an-
kommt?“ Nach Aussage des Diözesan-Vertreters werden dazu Men-
schen gesucht, die den Mut aufbringen, diese Frage zu diskutieren 
und entsprechend zu handeln. „Damit Kirche vor Ort lebendig wei-
terlebt, braucht es viele „Steine“, die sich in das Gebilde Kirche ein-
bringen und zwar selbstständig gemäß den Bedürfnissen vor Ort. 
Doch die Unterstützung „von oben“ geht drastisch zurück – perso-

mailto:daniel.wenzel@se-aos.de
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nell und finanziell. Hinzu kommt die Frage, wie es künftig mit den 
Kirchengebäuden weitergeht, genauer, was man noch braucht. Auf 
jeden Fall soll die Verwaltung allgemein professionalisiert werden, 
damit sich die Gemeindeteams nicht mehr um die Gebäude küm-
mern müssen. Sie sollen mit einem eigenen kleinen Budget ausge-
stattet werden und künftig aus mindestens drei Personen bestehen, 
die vom Pfarreirat berufen werden und längstens bis sechs Monate 
nach der konstituierenden Sitzung des neuen Pfarreirates bestehen. 
Die Teams können jederzeit Personen zur Mitarbeit bei den vielfäl-
tigen Aufgaben hinzuziehen. Im Detail wurde die neue Pfarreisat-
zung betreffend Gemeindeteam und Gemeindeversammlung von 
der Erzdiözese Freiburg bereits veröffentlicht und steht zur Ansicht 
unter www.kirchenentwicklung2030.de bereit. Die Vorstellung von 
Dr. Gehrig löste in der Gemeindeversammlung eine rege Diskussi-
on aus, die beim anschließenden gemütlichen Beisammensein noch 
lebendig weitergeführt wurde.

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, 27. April 2025
11 Uhr  Gottesdienst mit Taufe in Bödigheim

Großeicholzheim
Sonntag, 27.04., Quasimodogeniti
09.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Präd. Reichert)
10.30 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Präd. Reichert)
19.30 Uhr Liebenzeller Gemeinschaftsstunde Rittersbach
Dienstag, 29.04.
19.30 Uhr Teenkreis Gemeindehaus Großeicholzheim
20.00 Uhr Gemeindegebet Gemeindehaus Großeicholzheim
Freitag, 02.05.
20.30 Uhr Chorprobe Singkreis

Vereinsnachrichten
SV Seckach

Abt. Fußball
1. Mannschaft
Am Freitag, 25.04.2025, haben wir ein schweres Heimspiel gegen 
den SV Rippberg/ Wettersdorf-Glashofen. Die Gäste spielen eine 
starke Saison und sind im oberen Feld der Tabelle zu finden. Wir 
wollen natürlich die drei Punkte im Hiffelbachstadion behalten und 
werden dafür alles tun. Auf zahlreiche Zuschauer und unsere Fans 
freuen wir uns.

VdK Ortsverband Adelsheim/ Sennfeld mit Seckach/Zimmern
Freitag, 16. Mai 2025 – Brauereiführung mit Vesper in Distel-
hausen
Im Rahmen unserer „Exkursionen in die Heimat“ laden wir ein zur 
Brauereibesichtigung. Hier werden Sie das Bierbrauer-Handwerk 
von A bis Z und fast alle Geheimnisse, welche die Distelhäuser Biere 
ausmachen, kennenlernen. Natürlich gehören auch eine Bierverkos-
tung und ein Vesper dazu.
Abfahrtszeiten:
17.30 Uhr Abfahrt Seckach (Bushaltestelle Bahnhof)
17.35 Uhr Abfahrt Zimmern (Bushaltestelle)
17.40 Uhr Abfahrt Adelsheim (bei Grabmale Hochwald)
18.30 Uhr Beginn der Führung
ca. 21.15 Uhr Rückfahrt
ca. 22.00 Uhr Ankunft an den Abfahrtsorten
Anmeldungen zwingend erforderlich unter Tel. 0171 4591889 (auch 
WhatsApp) oder unter vdk-adelsheim-sennfeld@t-online.de. Bitte 
beachten: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – ggf. gibt es eine Warte-
liste. Sollte jemand kurzfristig verhindert sein, bitte Bescheid geben, 
damit Teilnehmer auf der Warteliste nachrücken können!
Die Führung inkl. Fahrt, Getränke und Vesper kostet pro Person 
25 €. Die Anmeldung wird nur mit Bezahlung des Fahrpreises bei 
einem Vorstandsmitglied gültig!

Mittwoch, 21. Mai 2025, um 14.30 Uhr – Monatliches Treffen 
im Eiscafé
Wir immer findet am dritten Mittwoch im Monat unser Treffen im Eis-
café in der Adelsheimer Marktstraße statt. Gerne dürfen Sie zu dem 
Treffen Freunde oder Bekannte mitbringen. Beginn um 14.30 Uhr.

SV Großeicholzheim
Abt. Fußball
Nächstes Spiel gegen den TTSC Buchen am Freitag, 25.04.2025, um 
19.30 Uhr in Buchen.

FC Zimmern
Derby in Osterburken
Am Sonntag reist unsere Mannschaft zum Derby nach Osterburken. 
Der SVO ist in der vergangenen Saison aus der Landesliga abgestie-
gen und kämpft aktuell um den Relegationsplatz für einen direkten 
Wiederaufstieg. Uns wird ein schweres Spiel erwarten, bei dem wir 
alles geben müssen, um mit etwas Zählbarem nach Zimmern zu-
rückzukehren. Anpfiff ist in Osterburken, ebenfalls in der HDAO-
Arena, um 15.00 Uhr.

Maifest in Zimmern
Der Förderverein des FC Zimmern lädt die ganze Bevölkerung 
herzlich zum traditionellen Maifest ein. Am Mittwoch, 30.04.2025, 
beginnt das Fest um 18.00 Uhr mit dem Stellen des Maibaums. An-
schließend wollen wir den Abend im und am Dorfgemeinschafts-
haus gemeinsam gemütlich ausklingen lassen. Am Donnerstag, 
01.05.2025, laden wir ab 10.30 Uhr zum Frühshoppen mit anschlie-
ßendem Mittagessen und gemütlichen Beisammen sein ein. Für 
Speis und Trank ist wie immer bestens gesorgt. Am Donnerstag gibt 
es zusätzlich Kaffee und Kuchen. 

http://www.kirchenentwicklung2030.de
mailto:vdk-adelsheim-sennfeld@t-online.de
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Kirchliche Nachrichten
Infos aus der Bücherei St. Sebastian (im Untergeschoss Neben-
raum Kirche Seckach):
Unsere regulären Öffnungszeiten: dienstags von 17.00 bis 18.00 Uhr, 
samstags von 10.00 bis 11.00 Uhr und sonntags von 11.30 bis 12.15 
Uhr. Wir freuen uns auf Sie! Das Büchereiteam.

Ehemalige Synagoge Sennfeld
Die ehemalige Synagoge in Adelsheim-Sennfeld ist ein bedeutendes 
kulturelles und historisches Erbe. Sie erinnert an die jüdischen Bür-
gerinnen und Bürger und die vielfältige jüdische Geschichte in un-
serer ganzen Region. Zukünftig soll die Sennfelder Synagoge auch 
wieder ein Ort des Austauschs und der Begegnung sein. Dafür wer-
den interessierte Personen gesucht, die bei der Neugestaltung mit-
wirken wollen. Ein besonderer Schwerpunkt soll die Entwicklung 
eines pädagogischen Konzepts und einer neuen Ausstellung sein. 
Auch eine Vereinsgründung im Laufe des Jahres ist geplant. Alle In-
teressierten sind herzlich eingeladen, sich aktiv an diesem spannen-
den Projekt zu beteiligen und Ideen und Visionen miteinzubringen. 
Ein erstes Treffen wird am 3. Mai 2025 um 14.30 bis ca. 17.30 Uhr in 
der ehemaligen Synagoge in Sennfeld (Hauptstr. 43) stattfinden. Da 
es auch einen kleinen Snack geben wird, bitten wir um Anmeldung 
per E-Mail bis zum 28.04.2025. Wenn Sie mehr Informationen wün-
schen oder Fragen haben, melden Sie sich gerne. Auf Ihre Rückmel-
dungen freut sich die Leiterin der Synagoge Valentina Munz, Kon-
takt: synagoge_sennfeld@yahoo.com.

Landfrauen Ortverein Bauland
Einladung zum Schokoladentasting
Am Donnerstag, 08.05.2025, treffen wir uns um 14.30 Uhr zum 
Schokoladentasting bei der Schokoladenmanufaktur Schell in Gun-
delsheim. Die Genussreise beinhaltet die Verkostung von sechs erst-
klassigen Grand Cru Schokoladen aus fünf Ländern, einen Einblick 
in die Welt des Kakaos, die professionelle Anleitung zum sensori-
schen Erleben von Schokolade, die Verkostung von zwei einzigarti-
gen Pralinenkreationen, den Genuss einer intensiven, dunklen und 
geheimnisvollen Trinkschokolade sowie Wasser zur Neutralisierung 
der Aromen. Der Preis beträgt 16,30 €. Bitte bei Manuela Ernst, 
06293/ 1352, oder ernst-schefflenz@online.de, oder Moni Kovacs, 
06293/ 286, bis 02.05.2025 anmelden. Treffpunkt ist in Gundels-
heim. Diese Veranstaltung führen wir im Auftrag des Bildungs- und 
Sozialwerkes Baden-Württemberg e.V. durch. Gäste sind herzlich 
willkommen. Der Abschluss ist im Besen.
Voranzeige: Am 25.06.2025 findet die Lehr- und Besichtigungsfahrt 
nach Speyer statt. Anmeldungen und Anfragen bei Sigrid Höck, 
06261/ 16453, Lydia Faul, 06261/ 639872, oder Petra Hofmann, 
06293/ 7816, LandFrauen Elztal.

Bauernverband Neckar-Odenwald-Kreis
Einladung zur Mitgliederversammlung
Der Bauernverband NOK lädt ein zur Mitgliederversammlung am 
Dienstag, 29.04.2025, um 19.30 Uhr in die Roedderhalle in Ober-
schefflenz, Hofacker 3 (beim Sportplatz). Das Hauptreferat hält Frau 
Stefanie Boos von der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung 
und Ländlichen Raum (LEL) in Schwäbisch-Gmünd zum Thema: 
„Aktuelle Betriebsverhältnisse und Buchführungsergebnisse von 
landwirtschaftlichen Betrieben in Baden-Württemberg“.
Für die Bewirtung ist bestens gesorgt.

Abfallwirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises
Die AWN/KWiN informiert: Mai-Feiertag verschiebt Abfuhren
Am Tag der Arbeit, dem 1. Mai, macht auch die Müllabfuhr Pau-
se. Aufgrund des Feiertages kommt es zu Verschiebungen bei der 
Müllabfuhr. Die Abfuhren können nach vorne oder hinten ver-
schoben sein. Wo genau es zu Verschiebungen kommt, steht u.a. im 
KWiN-Abfallkalender. Noch bequemer geht es mit der KWiN-App: 
über deren Erinnerungsfunktion wird immer rechtzeitig über alle 
Verschiebungen informiert. Die Abfall-App steht in allen gängigen 
App-Stores kostenlos zum Download zur Verfügung.

Ganz besonders wichtig ist an den verschobenen Abfuhrterminen 
die rechtzeitige Bereitstellung der Abfälle, denn die Sammeltou-
ren werden nicht nach den üblichen Routen gefahren. Die Abfäl-
le sind am Abfuhrtag bis spätestens um 6.00 Uhr an der Grund-
stücksgrenze bereitzustellen. Für später bereitgestellte Abfälle kann 
eine Abfuhr nicht garantiert werden. Die Wertstoffhöfe in Buchen, 
Mosbach und Hardheim (Samstag) haben nach dem Maifeiertag am 
Freitag und Samstag, 02. und 03. Mai, regulär geöffnet. 
Weitere Informationen wie Öffnungszeiten von Entsorgungsanla-
gen gibt es in der KWiN-App oder auf der Homepage der KWiN 
(www.kwin-online.de). Gerne berät auch das Team des Kundencen-
ters unter Tel. 06281/906-0, E-Mail: info@kwin-online.de.

Bei Notruf angeben:
• Wo geschah es?
• Was geschah?
• Wie viele Verletzte?
• Welche Art der Verletzung?
• Warten auf Rückfragen!

mailto:synagoge_sennfeld@yahoo.com
mailto:ernst-schefflenz@online.de
http://www.kwin-online.de
mailto:info@kwin-online.de
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Bergstraße 16 · 74743 Seckach
Telefon (06292) 928975 · Telefax (06292) 928982

E-Mail: mail@koehler-holger.de · Mobil (01 76) 32 53 69 10

Unser Team sucht Verstärkung!

Anlagenmechaniker SHK
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger
Perspektive. Wir erwarten eine selbständige und freund-
liche Arbeitsweise und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Holger Köhler · Installateur- und Heizungsbaumeister

Frühjahrs-Sonderschau
am 26.+27. April 2025

Autohaus Ralph Müller OHG
ePower your Business

lädt Sie herzlich ein zur

Starten Sie mit uns in den Frühling! Geöffnet von 10-18 Uhr
Frühling! Neustart! Stecker rein - Zukunft an!

Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt.
Wir freuen uns schon sehr auf Ihr Kommen!

Autohaus Ralph Müller OHG • Odenwaldblick 9 • 74847 Obrigheim-Asbach

Die Grillsaison startet:
Rinderhüftsteaks, Putensteaks

Unsere Spieße: Filet, Fackel, Gyros, Puten, Lamm
Spareribs, Cevapcici, Lammkotelett

Fränkische Grillbratwurst, Merguez Bratwürste, 
Rostbratwurst-Schnecken

Wir haben am 30.04. nachmittags geöffnet.

ANGEBOT
VOM 25.04.2025 BIS 30.04.2025
Marinierte SCHWEINESTEAKS  100 g 1,49 €
Gemischtes GULASCH vom Rind und Schwein   100 g 1,69 €
Saftiger, edler BIERSCHINKEN   100 g 1,79 €
Kesselfrische FLEISCHWURST  100 g 1,49 €
KRÄUTERLYONER  100 g 1,49 €
Herzhaft-deftige KÄSEKRAINER  100 g 1,49 €
Hausmacher WURSTSALAT  100 g 1,49 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine von Maurer, Feßbach · Rind von Schmitt, Osterburken

SPEISEPLAN vom 28.04.–02.05.2025
MO: SPAGHETTI BOLOGNESE mit Blattsalat   7,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat oder Kartoffelsalat 7,99 €
MI:  SCHASCHLIKTOPF mit Reis 7,99 €
DO:  FEIERTAG!  
FR:  RINDERGULASCH mit Spätzle 8,99 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr
Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

Geflügelzucht J. Schulte · Telefon (0 52 44) 89 14 · www.gefluegelzucht-schulte.de

GEFLÜGELAUSLIEFERUNG – Jahreskalender 2025
Junghennen bitte vorbestellen!

 Seckach Rathaus  14.30 Uhr
 Zimmern  Mühle  14.50 Uhr 

Verkaufstermine dienstags

29. April 27. Mai 24. Juni 22. Juli 19. Aug. 16. Sept. 14. Okt.

Bitte ausschneiden und aufheben!

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · www.henn-bauer.de

Am Freitag, den 2. Mai 2025,  
bleibt unser Büro geschlossen.

Beachten Sie bitte
vor Ihrem Einkauf

die Anzeigen

unserer Inserenten.

Hier lebe ich – hier kaufe ich ein!
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